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133 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen, mit der für bestimmte Waren
Vorzugszollsätze nach dem Präferenzzollgesetz

festgelegt werden

Gemäß § 2 Abs. 4 und 6 des Präferenzzollgeset-
zes, BGBl. Nr. 487/1981, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 15/1993, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswär-
tige Angelegenheiten und mit dem Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet:

§ 1. Für süßen Paprika der Unternummer
0904 20 A 1, andere als ganze Früchte, in unmittel-
baren Umschließungen von mehr als 1 kg, werden
Vorzugszollsätze in folgender Höhe festgelegt:

— bei Einfuhren aus begünstigten Ländern,
die in der Gruppe I der Anlage C
genannt sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%

— bei Einfuhren aus begünstigten Ländern,
die in der Gruppe II der Anlage C
genannt sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. März 1993 in
Kraft.

Lacina

134. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen über die steuerliche Einstufung von

Fahrzeugen als Kleinlastkraftwagen

Zu § 12 Abs. 2 Z 2 lit. c UStG 1972, BGBl.
Nr. 223/1972, in der Fassung BGBl. Nr. 410/1988,
und zu § 10 Abs. 4 EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988,
in der Fassung BGBl. Nr. 660/1989 wird verordnet:

§ 1. Kleinlastkraftwagen fallen nicht unter die
Begriffe „Personenkraftwagen" und „Kombina-
tionskraftwagen".

§ 2. Als Kleinlastkraftwagen können nur solche
Fahrzeuge angesehen werden, die sich sowohl nach
dem äußeren Erscheinungsbild als auch von der
Ausstattung her erheblich von einem der Personen-
beförderung dienenden Fahrzeug unterscheiden.
Das Fahrzeug muß so gebaut sein, daß ein Umbau in
einen Personen- oder Kombinationskraftwagen mit
äußerst großem technischen und finanziellen
Aufwand verbunden und somit wirtschaftlich
sinnlos wäre.

§ 3. (1) Fahrzeuge, die vom Aufbau der
Karosserie her auch als Personen- oder Kombina-
tionskraftwagen gefertigt werden, können nur bei
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Vorliegen folgender Mindesterfordernisse als
Kleinlastkraftwagen eingestuft werden:

1. Das Fahrzeug muß eine Heckklappe oder
Hecktüre(n) aufweisen.

2. Das Fahrzeug darf mit nur einer Sitzreihe für
Fahrer und Beifahrer ausgestattet sein.

3. Hinter der Sitzreihe muß ein Trenngitter oder
eine Trennwand oder eine Kombination
beider Vorrichtungen angebracht sein. Das
Trenngitter (die Trennwand) muß mit der
Bodenplätte (Originalbodenplatte oder Bo-
denplattenverlängerung, siehe Punkt 6) und
mit der Karosserie fest und nicht leicht
trennbar verbunden werden. Diese Verbin-
dung wird insbesondere durch Verschweißen
oder Vernieten oder einer Kombination beider
Maßnahmen herzustellen sein.

4. Der Laderaum muß seitlich verblecht sein; er
darf somit keine seitlichen Fenster aufweisen.
Die Verblechung muß mit der Karosserie so
fest verbunden sein, daß deren Entfernung nur
unter Beschädigung der Karosserie möglich
wäre. Diese Verbindung wird insbesondere
durch Verschweißen oder Verkleben mit
einem Kleber, dessen Wirkung einer Ver-
schweißung gleichkommt (zB Kleber auf
Polyurethanbasis), herzustellen sein. Die Ver-
blechung muß in Wagenfarbe lackiert sein. Ein
bloßes Einsetzen von Blechtafeln in die für die
Fenster vorgesehenen Führungen unter Belas-
sung der Fensterdichtungen ist nicht ausrei-
chend.

5. Halterungen für hintere Sitze und Sitzgurten
müssen entfernt und entsprechende Ausneh-
mungen unbenutzbar (zB durch Verschweißen
oder Ausbohren der Gewinde) gemacht
worden sein.

6. Der Laderaumboden muß aus einer durchge-
henden, ebenen Stahlverblechung bestehen. Es
muß daher eine allfällige Fußmulde durch eine
selbsttragende, mit der Originalbodenplatte
fest verbundenen und bis zum Trenngitter
(Trennwand) vorgezogenen Stahlblechplatte
überdeckt werden. Die Verbindung mit der
Originalbodenplatte muß so erfolgen, daß eine
Trennung nur unter Beschädigung der Origi-
nalbodenplatte möglich wäre. Zur Herstellung
dieser Verbindung eignet sich insbesondere ein
Verschweißen. Sind größere Auflageflächen
vorhanden, ist auch ein durchgehendes Ver-
kleben der Auflageflächen mit einem Kleber,
dessen Wirkung einer Verschweißung gleich-
kommt (zB Kleber auf Polyurethanbasis), in
Verbindung mit einem Vernieten (Durchnie-
ten durch die Originalbodenplatte) möglich.
Die Fußmulde muß auch durch seitliche
Verblechungen abgeschlossen werden.

7. Seitliche Laderaumtüren darf das Fahrzeug
nur dann aufweisen, wenn es eine untere
Laderaumlänge von grundsätzlich mindestens
1 500 mm aufweist. Diese Mindestladeraum-

länge darf durch eine schräge Heckklappe
nicht sehr erheblich eingeschränkt werden. Bei
den seitlichen Laderaumtüren muß die Fen-
sterhebemechanik unbenutzbar gemacht wor-
den sein.

8. Das Fahrzeug muß kraftfahrrechtlich und
zolltarifarisch als Lastkraftwagen (Kraftfahr-
zeug für die Warenbeförderung) einzustufen
sein.

9. Für Geländefahrzeuge, die keine Fußmulde
aufweisen, gilt ergänzend folgendes: Die
Trennvorrichtung hinter der Sitzreihe (ver-
gleiche Punkt 1) muß im unteren Bereich in
einer Trennwand bestehen, die sich nach
hinten waagrecht etwa 20 cm fortsetzen muß.
Diese Trennwandfortsetzung muß mit der
Originalbodenplatte so fest verbunden wer-
den, daß eine Trennung nur unter Beschädi-
gung der Originalbodenplatte möglich wäre.
Bezüglich geeigneter Maßnahmen zur Her-
stellung dieser Verbindung siehe Punkt 6.

(T) Der Kleinlastkraftwagen muß die angeführten
Merkmale bereits werkseitig aufweisen. „Werksei-
tig" bedeutet, daß allenfalls für die Einstufung als
Kleinlastkraftwagen noch erforderliche Umbau-
maßnahmen bereits vom Erzeuger oder in dessen
Auftrag oder von dem gemäß § 29 Abs. 2
Kraftfahrgesetz 1967 Bevollmächtigten oder in
dessen Auftrag durchgeführt werden müssen.

§ 4. Nicht als Personen- oder Kombinationskraft-
wagen sind unter den im § 2 angeführten
allgemeinen Voraussetzungen weiters folgende
Fahrzeuge anzusehen (Kleinlastkraftwagen im
weiteren Sinn):

— Kastenwagen; das sind Fahrzeuge, die bereits
werkseitig (§ 3 Abs. 2) so konstruiert sind, daß
sie einen vom Führerhaus abgesetzten kasten-
förmigen Laderaum aufweisen. Die Fahr-
zeuge sind mit hinteren Flügeltüren ausgestat-
tet und dürfen außer einem kleinen rechtssei-
tigen Sichtfenster (Höchstausmaß 38 cm X
38 cm), das mit einem Innenschutzgitter
versehen sein muß, keine seitlichen Lade-
raumfenster aufweisen.
Als Kastenwagen sind auch Fahrzeuge
anzusehen, die die äußere Form eines
Kleinbusses aufweisen, jedoch bereits werk-
seitig (§ 3 Abs. 2) als Fahrzeuge zur Güterbe-
förderung konstruiert sind. Diese Fahrzeuge
dürfen — falls sie nicht die für einen Kleinbus
geforderten Voraussetzungen erfüllen (zB
infolge einer zu geringen potentiellen Perso-
nenbeförderungskapazität) — keine seitlichen
Laderaumfenster aufweisen.
Kastenwagen müssen kraftfahrrechtlich und
zolltarifarisch als Lastkraftwagen (Kraftfahr-
zeuge für die Warenbeförderung) einzustufen
sein.

— Pritschenwagen (Pick-Up-Fahrzeuge); das
sind Fahrzeuge, die bereits werkseitig (§ 3
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Abs. 2) so konstruiert sind, daß sie ein
geschlossenes Führerhaus (mit einer Sitzreihe
oder mit zwei Sitzreihen) und eine sich daran
anschließende, grundsätzlich offene Ladeflä-
che aufweisen. Die Ladefläche kann auch mit
einem Hardtop, einer Plane oder einer
ähnlichen zum Schutz der Transportgüter
bestimmten Zusatzausstattung versehen wer-
den. Die Fahrzeuge müssen kraftfahrrechtlich
und zolltarifarisch als Lastkraftwagen (Kraft-
fahrzeuge für die Warenbeförderung) einzu-
stufen sein.

— Leichenwagen; das sind Fahrzeuge, die sich
sowohl von der Bauweise (geschlossenes
Führerhaus, durchgehende seitliche Vergla-
sung des Laderaumes) als auch von der
Ausstattung (spezielle Vorrichtungen für den
Sargtransport) her wesentlich von den übli-
chen Typen von Personen- und Kombina-
tionskraftwagen unterscheiden.

Lacina

135. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz,
mit der die Verordnung des Bundesministers
für soziale Verwaltung vom 18. Dezember
1969, BGBl. Nr. 21/1970, zur Durchführung
des Bundesgesetzes über öffentliche Schutz-
impfungen gegen übertragbare Kinderlähmung

aufgehoben wird

Auf Grund des Bundesgesetzes über öffentliche
Schutzimpfungen gegen übertragbare Kinderläh-
mung, BGBl. Nr. 244/1960, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 462/1992, wird ver-
ordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für soziale
Verwaltung zur Durchführung des Bundesgesetzes
über öffentliche Schutzimpfungen gegen übertrag-
bare Kinderlähmung, BGBl. Nr. 21/1970, wird
aufgehoben.

Ausserwinkler

136. Verordnung des Bundesministers für
Inneres über die Höhe des Sicherheitsbeitrages

für Flugpassagiere

Auf Grund der §§13 und 20 des Bundesgesetzes
über den Schutz vor Straftaten gegen die Sicherheit
von Zivilluftfahrzeugen, BGBl. Nr. 824/1992, wird
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr verordnet:

§ 1. Für die Zeit vom 1. Mai 1993 bis zum
31. Dezember 1993 werden die Höhe der Sicher-
heitsabgabe mit 39,53 Schilling und die Höhe des
Risikozuschlags mit 0,47 Schilling bestimmt.

§ 2. Den Zivilflugplatzhaltern gebühren folgende
Prozentsätze der von ihnen zu entrichtenden
Sicherheitsbeiträge:

Der Flughafen Graz Betriebsges.m.b.H. . . . 6,9%
Der Tiroler Flughafenbetriebsges.m.b.H. . . 8,7%
Der Kärntner Flughafenbetriebsges.m.b.H.. 7,8%
Der Flughafen Linz Betriebsges.m.b.H..... 7,3%
Der Salzburger Flughafen Betriebs-

ges.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5%
Der Flughafen Wien Aktienges. . . . . . . . . . . 9,9%

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1993
in Kraft.

Löschnak

137. Verordnung des Bundesministers für
Justiz gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz

Gemäß § 1 Abs. 1 Grundbuchsumstellungsgesetz,
BGBl. Nr. 550/1980, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten verordnet:

Die Umstellung des Grundbuchs auf automa-
tionsunterstützte Datenverarbeitung wird für alle
Eisenbahnbücher angeordnet.

Michalek

138. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung mehrerer für den Durchzugsver-
kehr als Bundesstraße entbehrlich gewordener
Abschnitte der B 32 Gföhler Straße, der B 37
Kremser Straße und der B 218 Langenloiser
Straße im Bereich der Gemeinden Krems an
der Donau, Senftenberg, Gföhl, Jaidhof,
Lichtenau im Waldviertel, Rastenfeld, Strat-

zing-Droß und Lengenfeld

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Straßenteile der B 32 Gföhler Straße von
km 0,00 (alt) bis km 7,763 (alt), der B 37 Kremser
Straße von km 0,00 (alt) bis km 33,222 (alt) sowie
der B 218 Langenloiser Straße von km 0,00 (alt) bis
km 4,123 (alt) werden, soweit sie durch die
Umlegung auf die bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit den Verordnungen
vom 20. April 1978, BGBl. Nr. 211, und vom
14. April 1987, BGBl. Nr. 167, im Verlauf be-
stimmten — Abschnitte „Krems/Nord—Gneixen-
dorf", „Gneixendorf—Lengenfeld", „Lengenfeld—
Gföhl" und „Gföhl/West" sowie der Übernahme
eines Teiles der Landesstraße LH 55 von km 18,896
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der B 37 (neu) bis km 33,222 der B 37 (alt) für den
Durchzugsverkehr entbehrlich wurden, als Bundes-
straße aufgelassen.

Im einzelnen sind die als Bundesstraße aufgelas-
senen Straßenabschnitte (blau ausgewiesen) aus den
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angele-
genheiten, beim Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung sowie bei den Gemeinden Krems
an der Donau, Senftenberg, Gföhl, Jaidhof,
Lichtenau im Waldviertel, Rastenfeld, Stratzing-
Droß und Lengenfeld aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. B32/B 37/B 218/95-92 im Maßstab
1: 50 000) zu ersehen.

Schüssel

139. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung zweier für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordener Abschnitte der B 12
Brunner Straße und der B 12 a Brunner Straße
Abzweigung Brunn am Gebirge im Bereich der
Gemeinden Brunn am Gebirge und Perchtolds-

dorf

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Der Straßenteil der B 12 Brunner Straße von
km 7,585 bis km 8,878 und der B 12 a Brunner
Straße Abzweigung Brunn am Gebirge von km 0,00
(alt) bis km 0,13 (neu) wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
12. Jänner 1987, BGBl. Nr. 39, bestimmten —
Abschnitt „Landesgrenze—Anschlußstelle Brunn
am Gebirge" für den Durchzugsverkehr entbehrlich
wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Schüssel

140. Kundmachung des Bundeskanzlers über
die Aufhebung des § 93 Abs. 1 dritter Satz des
Kartellgesetzes 1988 durch den Verfassungsge-

richtshof

Gemäß An. 140 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
den §§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 15. Oktober 1992, G 159/92 7, dem

Bundeskanzler zugestellt am 9. November 1992,
§ 93 Abs. 1 dritter Satz des Kartellgesetzes 1988,
BGBl. Nr. 600, als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. Sep-
tember 1993 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Vranitzky

1 4 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers über
die Aufhebung des § 30 des Düngemittelgeset-

zes durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5, 6 und 7 B-VG und gemäß
den §§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 15. Dezember 1992, G 136-138/92-6,
V 50-52/92-6, dem Bundeskanzler zugestellt am
2. Februar 1993, § 30 des Düngemittelgesetzes,
BGBl. Nr. 488/1985, als verfassungswidrig aufge-
hoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. No-
vember 1993 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Vranitzky

142. Kundmachung des Bundeskanzlers über
den Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes,
daß § 6 des Bundesgesetzes über die Aufent-
haltsberechtigung von Flüchtlingen im Sinne
der Konvention über die Rechtsstellung der

Flüchtlinge verfassungswidrig war

Gemäß Art. 140 Abs. 4 und 5 B-VG und gemäß
den §§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 12. Dezember 1992, G 142/92-6,
G 144-154/92-6 und G 200/92-6, dem Bundes-
kanzler zugestellt am 1. Februar 1993, ausgespro-
chen, daß § 6 des Bundesgesetzes vom
7. März 1968, BGBl. Nr. 126, über die Aufenthalts-
berechtigung von Flüchtlingen im Sinne der
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge,
BGBl. Nr. 55/1955, verfassungswidrig war.

Vranitzky


